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Begrüssung/ Vorstellung
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Stefan Müller
Key Account Manager Netzkunden SAK

stefan.mueller@sak.ch
Telefon 071 229 54 58
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Strompreisentwicklung 2022/ 2023 - SAK
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(Grundversorgung der SAK)



Beispiel Energie Strommarkt Januar 2021
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Strompreisentwicklung Energie/ Strommarkt
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Cal 2023// 1 kWh = Terminmarkt 1.- CHF !!!



Netznutzungskosten Zusammensetzung
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Auftrag: Versorgungssicherheit Bsp. Systemdienstleistungen SDL



Strompreisentwicklung Kleinkunden <100 MWh/a
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https://www.elcom.admin.ch
H1: 1’600 kWh/ Jahr: 2-Zimmerwohnung mit Elektroherd

C2: 30’000 kWh/ Jahr: Kleinbetrieb, max. Leistung: 15kW
VSE Verbrauchsprofile: H1-C2



Strompreisentwicklung Grosskunden NS >100 MWh/a
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https://www.elcom.admin.ch
C3: 150’000 kWh/ Jahr: Mittlerer Betrieb, max. Leistung 50 kW NS

C4: 500’000 kWh/ Jahr: Grosser Betrieb, max. Leistung 150 kW NS
VSE Verbrauchsprofile: C3-C4



Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom
Strompreisvergleiche
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Ausgangslage

In der nationalen Risikoanalyse «Katastrophen und Notlagen Schweiz»
(Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS, November 2020) werden die 
Gefährdungen:

- Strommangellage
- Pandemie 
- Ausfall Mobilfunk 

Als grösste Risiken angeführt. Alle drei Gefährdungen bergen hohes 
Schadenpotenzial bei gleichzeitig relativ hoher Eintrittswahrscheinlichkeit.
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Ausgangslage

Risikodiagramm:
Häufigkeit und Schäden,
kleines oder grosses Risiko?

Welche Risiken gefährden die 
Schweiz? (Stand 2020) 
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Strommangellage bedeutet

Bei einer Strommangellage handelt es sich um eine «schwere Mangellage» nach Art. 102 
der Bundesverfassung, in welcher der Bund für die Vorbereitung und Durchführung von 
Massnahmen zur Sicherstellung der Versorgung der Schweiz mit lebenswichtigen Gütern 
wie Strom zuständig ist. 

Eine Strommangellage bedeutet ein Ungleichgewicht
von Stromangebot und Stromnachfrage über einen 
längeren Zeitraum. 

Die entstehende Angebotsverknappung kann von den 
Energieversorgungsunternehmen, der SAK AG auf 
Basis der regulären Marktmechanismen nicht mehr 
verhindert werden!
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Strommangellage = OSTRAL-Situation
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Mögliche Gründe für eine Strommangellage

Gründe, welche zu einer langandauernden Strommangellage führen können sind:

• klimatische Bedingungen 
• fehlende Produktionskapazitäten 
• fehlende Transportkapazitäten 
• beschränkte Importmöglichkeiten für Strom 
• Cyberattacken auf Netzinfrastrukturen 
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Beispiel: 
fehlende Transportkapazitäten  

Beispiel: 
Klimatische Bedingungen  

Beispiel: beschränkte 
Importmöglichkeiten



Fragen welche Sie als Grossverbraucher im 
Zusammenhang mit einer Strommangellage 
klären sollten sind: 

• Wie sind Sie als Grossverbraucher von einer Strommangellage betroffen?

• Welche vorsorglichen Massnahmen können Sie für Ihr Unternehmen treffen?

• Welchen Notfallplan haben Sie in einer solchen Krisensituation vorbereitet?

 gute Vorbereitung lohnt sich
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OSTRAL Organisation / Zuständigkeiten

VSE

Kommission OSTRAL

Verbrauchs-
lenkung

Angebots-
lenkung

Dienste

Zuständig für Vorbereitung und  
Umsetzung der angeordneten 
Bewirtschaftungsmassnahmen
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Departement für Wirtschaft, Bildung, und  Forschung

(WL Wirtschaftliche Landesversorgung)
• Überwacht die Versorgungslage der Schweiz 
• Beantragt beim BR Massnahmen im BG3
• Auf Weisung/ Vorgaben der WL bereitet VSE 

und die Kommission OSTRAL 

Zuständig für die Festlegung der 
Bewirtschaftungsmassnahmen

Kommission OSTRAL
Organisation für Stromversorgung in 
Ausserordentlichen Lagen

(Strommangellage = *OSTRAL Situation*)

(VSE Verband Schweizerischer Elektr.) 
• Zuständig für den Vollzug der 

Bewirtschaftungsmassnahmen 

Grossverbraucher



Bewirtschaftungsmassnahmen – Verbrauchslenkung

Ziel der Verbrauchslenkung: Der Bund versucht in einer Strom-
mangellage durch Lenkung des Strombezuges, noch gravierendere 
Massnahmen zu verhindern. 

Auf Seite der Verbrauchslenkung besteht ein Portfolio aus fünf Massnahmen, 
um den Stromverbrauch auf ein tieferes Niveau zu senken:

1. Sparappelle
2. Verbrauchseinschränkungen    
3. Sofortkontingentierung*            (Betrifft Sie als Grossverbraucher direkt)

4. Kontingentierung*           (Betrifft Sie als Grossverbraucher direkt)

5. Netzabschaltung                       (Betrifft Sie als Grossverbraucher direkt)

* Es wird unterschieden zwischen den beiden Bewirtschaftungsmassnahmen Sofortkontingentierung und Kontingentierung für Grossverbraucher
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Massnahmenportfolio der Verbrauchslenkung

OSTRAL Grossverbraucher

Welche Auswirkungen haben die verschiedenen Bewirtschaftungsmassnahmen?
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* Es wird unterschieden zwischen den   
beiden Bewirtschaftungsmassnahmen 
Sofortkontingentierung und   
Kontingentierung für Grossverbraucher



Bereitschaftsgrade 1 – 4

Von der Überwachung bis zum Krisenfall – die 4 Bereitschaftsgrade (BG)

BG 1
Überwachung der 
Versorgungslage

Monitoring der Speicher 
und des Verbrauchs WL

BG 2
Alarmierung &
erhöhte Bereitschaft

Sparappelle an die 
Verbraucher, Sparmass-
nahmen auf freiwilliger 
Basis  (Aufgabe der 
Behörden, WL)

BG 3
Antrag zur 
Inkraftsetzung BVO

1. Vernehmlassung
2. Entscheid
3. Inkraftsetzung
 (Aufgabe der WL, 

Bundesrat)

BG 4
Umsetzung BVO

 Verbote der Nutzung   
bestimmter Geräte

 Kontingentierung von 
Grossverbraucher

 Zyklische Abschaltun-
gen von Stromnetzen

 Zentrale Steuerung
des Schweizer 
Kraftwerkparks

WL Wirtschaftliche Landesversorgung des Bundes
BG Bereitschaftsgrad 
BVO Bewirtschaftungsverordnungen Elektrizität

Die Bewirtschaftungsmassnahmen können einzeln
oder kombiniert zum Einsatz kommen.
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Energiespar-Kampagne für den Winter



Verbrauchslenkung im Bereitschaftsgrad 4

Verbote / 
Verbrauchseinschränkungen

Beispiele:

• Sauna, Whirlpool, Schwimmbäder

• Klimaanlagen

• Rolltreppen und Aufzüge

• Schaufensterbeleuchtungen, 
Leuchtreklamen

• usw.

Kontingentierung 
Grossverbraucher 

Kontingentierung ist die 
«sanfte» Sparmassnahme:

Alle Grossverbraucher sind dazu 
verpflichtet eine angeordnete 
Energiemenge einzusparen, um 
Abschaltungen möglichst zu vermeiden.

Rotierende Netzabschaltungen

Zwei Stufen von Abschaltungen sind 
vorbereitet: 

= 4h Unterbruch,
bis zu 8h Versorgung für 
jedes Teilgebiet

= 4h Unterbruch,
bis zu 4h Versorgung für 
jedes Teilgebiet

Massnahmenportfolio BG4 – Umsetzung:
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Stromkontingentierung Grossverbraucher

Was bedeutet 
Kontingentierung?
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Alle Grossverbraucher sind verpflichtet, eine bestimmte 
Strommenge einzusparen, bezogen auf eine Referenzperiode.

Weshalb «nur» 
Grossverbraucher?

Voraussetzung für die Umsetzung ist eine vorhandene 
Lastgangmessung, dass ist mit dieser Schwelle sichergestellt.

Wie funktioniert die 
Kontingentierung?

Der Bundesrat legt fest, welche Strommenge Grossver-
braucher einsparen müssen. Das Stromkontingent wird 
berechnet auf Basis der Strommenge Vorjahr. / Details folgen 

Ziel der Strom-
kontingentierung?

Den nationalen Strombezug zu reduzieren, damit keine 
Netzabschaltungen erfolgen müssen. 
Abschaltungen haben  wesentlich grössere Auswirkungen.

OSTRAL Grossverbraucher



Unterschiede Kontingentierungsvarianten

OSTRAL Grossverbraucher

Der Bundesrat legt in den Bewirtschaftungsverordnungen fest, welche Strommenge Grossverbraucher einsparen 
müssen und welches Stromkontingent ihnen während der Kontingentierungsperiode zur Verfügung steht.

Kontingentierung

Mittelfristig anwendbar mit erhöhter Flexibilität
für die Grossverbraucher

• Kontingentierungsperiode i.d.R. 1 Monat

• Vorlaufzeit von maximal 1 Monat

• Zuständiger Verteilnetzbetreiber (VNB) –
berechnet Stromkontingent pro Grossverbraucher 
und stellt die Verfügung den Grossverbraucher zu

• VNB prüft die Einhaltung der Stromkontingente und 
meldet diese der Kommission OSTRAL & WL
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Sofortkontingentierung

Kurzfristig anwendbar mit limitierter Flexibilität
für die Grossverbraucher

• Kontingentierungsperiode 1 Tag

• Innerhalb von wenigen Tagen einsatzbereit *

• Grossverbraucher berechnen Stromkontingent 
eigenständig – auf Basis der BVO **

• Einhaltung wird durch Stichproben geprüft

• Keine MSV-Lösungen möglich ***

• Die Sofortkontingentierung dient als «Übergangslösung» bis zur Einsatzbereitschaft der Kontingentierung *
• BVO – Bewirtschaftungsverordnung **
• MSV – Multi Site-Verbraucher ***



Beispiel für die Berechnung eines Stromkontingents 

Das Stromkontingent wird berechnet auf Basis der Referenzstrommenge, die im Vorjahr, 
innerhalb desselben Zeitraums (der Referenzperiode), bezogen wurde. 

Kontingentierungsperiode Oktober 2022

Referenzperiode **) Oktober 2021

Verbrauch während der Referenzperiode (Summe aller Standorte) 120'000 kWh

Kontingentierungssatz 90 %

Stromkontingent für Oktober 2022 (Summe aller Standorte) 120'000 kWh * 0.9 = 108'000 kWh

OSTRAL Grossverbraucher

Berechnungsbeispiel:

*)   Die Referenzmenge entspricht dem Vorjahresverbrauch im Monat der Kontingentierungsperiode
**)  Die Referenzperiode entspricht dem gleichen Zeitraum des Vorjahres, d.h. dem gleichen Monat im Vorjahr
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Empfohlenes Vorgehen für die Grossverbraucher
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Operativer Ablauf im Kontingentierungsfall
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Die Verfügung wird per Post durch den VNB an den CEO der Grossverbraucher 
versendet. Bitte stellen Sie entsprechende Kommunikationsketten sicher!                                  

Wirtschaftliche 
Landesversorgung

OSTRAL / VNB

OSTRAL / VNB



Fazit
Das Risiko einer Strommangellage ist real.
Die Frage ist nicht ob, sondern wann eine Strommangellage eintritt.

 Nehmen Sie die Thematik Strommangellage in Ihre Risikostrategie auf.

 Treffen Sie Vorkehrungen, lassen Sie sich beraten.

 Wappnen Sie Ihr Unternehmen.

 Reduzieren Sie dadurch negative Auswirkungen. 

 Bereiten Sie sich auf dieses Ereignis vor.
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St.Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG 
Vadianstrasse 50 | P.F. 2041 | CH-9001 St.Gallen | T +41 71 229 51 51 | info@sak.ch | sak.ch

Besten Dank 


